
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1955/11/9 3Ob354/55,
6Ob392/59

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1955

Norm

ABGB §33

ABGB §905

Rechtssatz

Haben die Parteien als Erfüllungsort Wien und überdies die Anwendung der Bestimmungen des Allgemeinen

bürgerlichen Gesetzbuches ausdrücklich vereinbart, ist das Rechtsverhältnis der Streitparteien ausschließlich nach

Österreichischem Recht zu beurteilen.

Entscheidungstexte

3 Ob 354/55

Entscheidungstext OGH 09.11.1955 3 Ob 354/55

6 Ob 392/59

Entscheidungstext OGH 07.01.1960 6 Ob 392/59

nur: Haben die Parteien als Erfüllungsort Wien vereinbart, ist das Rechtsverhältnis der Streitparteien

ausschließlich nach Österreichischem Recht zu beurteilen. (T1)
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